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Editorial

Die BVVG nach Abschluss des Direktverkaufs landwirtschaftlicher Flächen

Dr. Modest von Bockum, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Agrarrecht, Kiel

Die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) hat im Früh-
jahr bekanntgegeben, dass sie den Direktverkauf landwirtschaftlicher Flächen 
weitgehend abgeschlossen hat. Damit hat die BVVG in den fünf ostdeutschen 

Ländern noch rund 117.000 ha landwirtschaftliche sowie rund 6.500 ha forstwirt-
schaftliche Flächen zu privatisieren. 

Nun stellt sich die Frage, wie die BVVG mit dem Umstand umzugehen gedenkt, 
dass nach eigenen Aussagen noch erhebliche Kaufanträge vorliegen, die vorrangig zu behandeln sind. 
Aus den oben genannten Zahlen wird deutlich, dass insbesondere berechtigte Ansprüche auf vergünstig-
ten Forsterwerb nicht erfüllt werden können.

Gleichzeitig will der Bund ca. 20.000 ha von der BVVG im Rahmen des Nationalen Naturerbes zur 
dauerhaften naturschutzfachlichen Sicherung an Naturschutzorganisationen oder Stiftungen übertragen. 
Dabei zeichnet sich ab, dass unter den genannten Flächen solche sind, die von erheblichem wirtschaftli-
chem Wert sind, aber keine Relevanz für den Natur-schutz haben. Denklogisch dürften Waldflächen nicht 
umfasst sein, wenn die BVVG bereits die berechtigten Ansprüche auf Erwerb nicht erfüllen kann.

Aber die BVVG hat auch noch andere Probleme. Im vergangenen Jahr hat der Bundesgerichtshof der 
BVVG beschieden, dass ihre sogenannte „Windklausel“ in weiten Teilen unwirksam ist. Damit verliert die 
BVVG in den überwiegenden Fällen die Berechtigung, wirtschaftlich von der Errichtung von Windenergie-
anlagen auf veräußerten Flächen in erheblichem Maße zu profitieren. Es fällt nicht nur eine maßgebliche 
Einnahmequelle weg, sondern es werden auch Rückzahlungen dieser zu Unrecht erhaltenen Winderlöse 
notwendig. 

Für alle Verkäufe außerhalb des Verkehrswertes gelten Sonderbedingungen. Deren Einhaltung prüft 
die BVVG. Vereinfacht werden könnte u. a. die zeitliche Nachprüfung, inwieweit insbesondere die Eigen-
bewirtschaftung und Ortsansässigkeit in der Bindungsfrist eingehalten wurde. Diese Bindungsfrist knüpft 
regelmäßig an den Beurkundungstermin an und beträgt 15 Jahre. Zahlreiche Kaufverträge sind erst des-
halb so spät beurkundet worden, weil die BVVG selbst oder die entsprechenden Ämter für Verzögerungen 
gesorgt haben. Da wäre es interessengerecht, wenn entsprechende Verpflichtungen zeitlich z. B. an den 
jeweiligen Kaufantrag an die BVVG anknüpften. Die Regelungen haben auch nur wenig Relevanz. Wer die 
Bedingungen „umgehen“ möchte, kann dieses mit juristisch relativ sicherem Weg gleichwohl. 

Es sind wohl eher Versäumnisse der Beteiligten oder die Verkettung von unglücklichen Umständen, die 
z. B. einen Verstoß hinsichtlich der Verpflichtungen wie Selbstbewirtschaftung und Ortsansässigkeit zur 
Folge haben. Völlig übliche Betriebsübergaben an die nächste Generation werden so belastet oder können 
nur in engen Konstellationen erfolgen. Die Gefahr, dass reine Grundstücksspekulationen vorgenommen 
werden, ist fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung doch sehr überschaubar oder auf große Flächen 
begrenzt. 

Und während die Regierung Dürrehilfen gewährt, gäbe es für die Landwirte, die Flächen von der BVVG 
erworben haben, eine viel einfachere Unterstützung. Verkürzung der Bindungsfrist oder jedenfalls die 
Zulässigkeit der Belastung der erworbenen Flächen. Nach fünf Jahren der Bindung hat die BVVG die Ge-
nehmigung zur Veräußerung der Flächen ohnehin zu erteilen und erhält dann anteilig den Mehrerlös, im 
Jahr 14 der Bindung nur noch 9,09 %. Dann wäre es nachvollziehbar, wenn die Landwirte ihre Flächen in 
der Höhe vorrangig belasten dürften, wie ihnen aktuell ein Mehrerlös zustehen würde. Die Liquidität wäre 
ohne gesonderte Hilfen bei den Landwirten vorhanden. 

Bereits so wird deutlich, dass selbst mit der weitgehenden Beendigung der Privatisierung von landwirt-
schaftlichen Flächen durch die BVVG die rechtlichen Fragen und ggf. Reibungspunkte mit der BVVG nicht 
enden werden. Aufgrund der geringen vorhandenen Flächen verschärfen sich diese vielleicht. Und auch 
neue Ideen für eine abschließende Abwicklung der BVVG – auch unter Beachtung der wirtschaftlichen 
sowie politischen Spielräume – sind weiterhin geboten.

Kiel, im Juni 2019

Editorial
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